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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
 
1.1  Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbe-

reich 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Telgte 
hat in seiner Sitzung am …… beschlossen, für einen Bereich im Os-
ten des Ortsteils Telgte unmittelbar östlich der B 64 das Verfahren zur 
Neuaufstellung der Außenbereichssatzung „Milter Weg” gem. § 35 (6) 
BauGB einzuleiten, um die dort vorhandenen Nutzungen planungs-
rechtlich abzusichern und Ergänzungen der Wohnnutzungen im 
Rahmen des bestehenden Siedlungszusammenhangs zu ermögli-
chen.  
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst eine Fläche von ca. 4,8 ha 
und ist im Anhang der Begründung dargestellt.  
 
1.2 Planungsanlass und Planungsziel  
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst den vorhandenen Bebau-
ungszusammenhang nördlich und südlich des Milter Weges östlich 
der Bundesstraße 64.  
Im Rahmen der 5. Änderung der bestehenden Satzung zur Festle-
gung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils wurden 
Zweifel an der Rechtswirksamkeit der bestehenden Satzung deutlich. 
Eine Satzung nach § 34 BauGB scheidet im vorliegenden Fall auf-
grund der fehlenden Darstellung der Flächen im Flächennutzungs-
plan aus.  
Mit der Aufstellung einer Satzung gem. § 35 (6) BauGB kann die 
Gemeinde bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im 
Sinne des § 35 (2) BauGB (sonstige nicht privilegierte Vorhaben) 
nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im 
Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft widerspre-
chen oder die Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
Um im Sinne der bisherigen Planungskonzeption der Stadt Telgte 
auch weiterhin den bestehenden Siedlungsansatz entlang des Milter 
Wegs zu sichern und im Rahmen des bestehenden Siedlungszu-
sammenhangs auch eine Neubebauung von Grundstücksflächen zu 
ermöglichen, soll daher die vorliegende Satzung aufgestellt werden. 
 
1.3 Derzeitige Situation  
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst den vorhandenen Bebau-
ungszusammenhang nördlich und südlich des Milter Weges östlich 
der Bundesstraße 64, deren Trasse unmittelbar westlich des Plange-
bietes begleitet von Gehölzstrukturen verläuft. Das Plangebiet ist ge-
prägt durch Wohnbebauung, die straßenbegleitend zum Milter Weg 
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bzw. dem im Osten in Richtung Süden abzweigenden Wirtschaftsweg 
angeordnet ist. Entlang des nördlichen Randes des Plangebietes 
findet sich im Übergang zur freien Landschaft eine dichte Eingrünung 
des Plangebietes.   
Unmittelbar südlich des Plangebietes befinden sich die Flächen eines 
Gartenbaubetriebes mit zugehörigen Gewächshäusern. Nördlich und 
südlich schließen sich im Übrigen landwirtschaftlich genutzte Flächen 
an das Plangebiet an.  
 
1.4 Planungsrechtliche Vorgaben  
Im Flächennutzungsplan der Stadt Telgte ist der Bereich als „Fläche 
für die Landwirtschaft” dargestellt.  
Der Landschaftsplan Telgte weist das Satzungsgebiet als Innenbe-
reich nach § 16 LG NW aus. Schutzgebietsfestsetzungen trifft der 
Landschaftsplan nicht. 
Innerhalb des Satzungsgebietes sind keine Naturschutzgebiete oder 
geschützte Landschaftsbestandteile vorhanden. In einem Abstand 
von 600 m südlicher Richtung des Satzungsgebietes liegt das FFH- 
Gebiet „Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh“ (DE-4013-301). 
 
1.5 Anwendungsvoraussetzungen  
Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung ist überwiegend 
durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Die  bestehenden Wohnge-
bäude stellen aufgrund ihrer Anzahl und ihrer vergleichsweise kom-
pakten Anordnung entlang des Milter Wegs und des südlich 
abzweigenden Wirtschaftsweges eine Wohnbebauung im Außenbe-
reich von Wichtigkeit dar.  
Der festgelegte Geltungsbereich der Satzung erfüllt damit grundsätz-
lich die Anforderungen des § 35 (6) Satz 1 BauGB für die Aufstellung 
einer Außenbereichssatzung. 
Darüber hinaus  wurden die Voraussetzungen für die Aufstellung ei-
ner Außenbereichssatzung gem. § 35 (6) Satz 4 geprüft.  
– Eine Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung des Stadtgebietes ist durch die Aufstellung der 
Satzung nicht zu befürchten, da eine erhebliche Zunahme der 
Wohnnutzung im Außenbereich nicht zu erwarten ist.  

– Die Zulässigkeit von Nutzungen, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, wird durch 
die Außenbereichssatzung nicht begründet. 

– Eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 b) genannten 
Schutzgüter ist mit der Aufstellung der Satzung nicht 
verbunden. In einem Abstand von 600 m südlicher Richtung 
des Satzungsgebietes liegt das FFH- Gebiet „Emsaue, Kreise 
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Warendorf und Gütersloh“ (DE-4013-301). Der notwendige 
Umgebungsschutz bleibt damit gewahrt. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die Voraussetzungen 
für die Aufstellung einer Außenbereichssatzung gem. § 35 (6) Satz 4 
BauGB im vorliegenden Fall erfüllt sind.  
 
2 Regelungen zur Zulässigkeit von Vorhaben  

 gem. § 35 (6) Satz 3 BauGB 
Im Rahmen der Außenbereichssatzung können nach Maßgabe des 
§ 35 (6) Satz 3 BauGB nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit 
von Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung getroffen werden.  
Um innerhalb des Satzungsbereichs eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten, wird die Wirksamkeit der Außenbe-
reichsatzung auf solche Vorhaben beschränkt, die der Errichtung von 
Gebäuden zu Wohnzwecken dienen. Um das Einfügen der geplanten 
Erweiterungsbauten im Hinblick auf die vorhandenen Bebauungs-
strukturen und das Landschaftsbild zu gewährleisten und eine Aus-
dehnung der Bebauung in den Außenbereich hinein zu vermeiden, 
werden in der Außenbereichssatzung die überbaubaren Flächen im 
Umfeld der bestehenden Bebauung festgesetzt. Maßstab für die 
Festsetzung der überbaubaren Flächen ist dabei, dass sich eine künf-
tige Bebauung in den vorhandenen Siedlungszusammenhang und die 
durch die bestehende Bebauung geprägten vorderen und rückwärti-
gen Grenzen des Bebauungszusammenhangs einfügt. Entsprechend 
wird nördlich und südlich entlang des Milter Wegs eine straßenbeglei-
tende Bebauungsmöglichkeit gesichert. 
Die derzeit noch unbebauten Flächen im Südosten des Satzungsbe-
reichs wurden vor diesem Hintergrund in die überbaubaren Flächen 
einbezogen, da die Grenzen des Siedlungszusammenhangs in die-
sem Bereich bereits heute durch die westlich angrenzend des Sat-
zungsbereichs gelegenen baulichen Anlagen des Gärtnereibetriebes 
definiert und der Siedlungszusammenhang damit räumlich gegenüber 
der der freien Landschaft  abgegrenzt wird. 
Die innerhalb des Geltungsbereichs der Außenbereichssatzung gele-
genen Nutzungen genießen den Immissionsschutzanspruch analog 
eines Dorfgebietes gem. § 5 BauNVO.  
Die Zulässigkeit von Vorhaben, die unabhängig von der vorliegenden 
Satzung auf der Grundlage des § 35 BauGB besteht, bleibt von die-
sen Regelungen unberührt. 
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3 Belange von Natur und Landschaft 
Die Aufstellung einer Außenbereichssatzung gem. § 35 (6) BauGB 
unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung 
gem. § 2a BauGB. 
Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes NA-
TURA 2000 – FFH-Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete 
Gebiete – ist durch die Aufstellung der Satzung nicht zu befürchten.  
Wie oben bereits beschrieben, befindet sich der Geltungsbereich der 
Satzung außerhalb der festgesetzten Landschaftsschutzgebiete. 
Im Rahmen der Außenbereichssatzung werden die am nördlichen 
Randbereich und im Westen bestehenden Gehölzflächen als „Flä-
chen für die Forstwirtschaft“ planungsrechtlich gesichert.  
Im Rahmen der 5. Änderung der derzeit bestehenden Satzung „Milter 
Weg” wurde im Süden des Satzungsgebietes die Festsetzung einer 
Waldfläche aufgehoben.  Die gem. § 39 Landesforstgesetz (LFoG) 
erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung wurde mit Datum vom 
29.08.2016 durch den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen erteilt. Die Umwandlungsgenehmigung ist bis zum 
31.12.2017 befristet. Hier wurde als Ersatz für die Inanspruchnahme 
der Waldfläche eine Ersatzaufforstung in der Größenordnung von 
4.700 qm festgelegt, die bis zum 31.12.2017 zu erfolgen hat. Seitens 
des privaten Vorhabenträgers wurde hierzu eine Ablösevereinbarung 
mit der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt geschlossen.  
Sofern auf Grundlage der vorliegenden Satzung Eingriffe in Natur und 
Landschaft ausgelöst werden, sind im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen 
festzulegen. 
 
 
3.1 Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-
isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwar-
ten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des 
Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenzi-
ell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche Maß-
nahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich 
werden. 
 
• Bestandsbeschreibung 
Der Geltungsbereich der Satzung zeichnet sich im Wesentlichen 
durch Wohngebäude mit umliegenden intensiv gärtnerisch genutzten 
Flächen aus. Entlang des nördlichen Randes des Plangebietes findet 
sich im Übergang zur freien Landschaft eine dichte Eingrünung des 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des Minis-
teriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur 
und Verbraucherschutz 
(2010): Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame 
Handlungsempfehlungen. 
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Plangebietes. Südlich angrenzend befinden sich die Flächen eines 
Gärtnereibetriebes. Westlich des Geltungsbereiches liegen Gehölz-
bestände und östlich befindet sich der Übergang zur freien Land-
schaft. 
 
• Artvorkommen 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems kommen im Bereich des 
Messtischblattes 4012 (Quadrant 2) 34 planungsrelevante Arten vor. 
Dazu gehören 3 Säugetier-, 28 Vogel-, eine Reptilien- und zwei Am-
phibienarten (s. Tab. 1). 
 
Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 4012 
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• Vorkommen planungsrelevanter Arten 
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung (s.o.) – insbeson-
dere der Größe, Vorbelastung und Ausstattung des Geltungsberei-
ches der Satzung mit Biotopstrukturen ist davon auszugehen, dass 
das Plangebiet in erster Linie durch sog. Ubiquisten, d.h. Tier- und 
Pflanzenarten mit einer großen Anpassungsbreite gekennzeichnet ist.  
Aus diesem Grund können einige der theoretisch vorkommenden 
planungsrelevanten Arten (vgl. Tab. 1) aufgrund ihrer spezifischen 
Habitatanforderungen und der vorgegebenen Habitatausstattung ein-
schließlich vorhandener Brut- und Nistplätze, Nahrungsquellen und / 
oder Überwinterungshabitate im Plangebiet ausgeschlossen werden.  
Bei der weiteren Untersuchung werden daher diejenigen Arten be-
trachtet, die aufgrund ihrer Habitatanforderungen nicht mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb des Geltungsbereiches 
der Satzung ausgeschlossen werden können. Zudem wird berück-
sichtigt, dass die vorhandenen Gehölzstrukturen im Norden und Wes-
ten gesichert werden. 
 
Fledermäuse, die an Wälder gebunden sind, können im Plangebiet 
ausgeschlossen werden. Gebäudebewohnende Fledermäuse, wie 
z.B. die Zwergfledermaus, könnten einige Gehölze, insbesondere 
Baumhöhlen und –spalten,  als Sommerquartier nutzen. Aufgrund der 
umliegenden ähnlichen Strukturen kann hier aber von keiner essenti-
ellen Quartierfunktion ausgegangen werden.  
 
Vogelarten, die auf ein ausreichendes Vorkommen von Alt- / Totholz-
bestände (Spechtvögel), u.a. auf Wälder, Waldränder (Schleiereule, 
Waldohreule, Steinkauz, Waldkauz, Waldlaubsänger, Baumpieper, 
Waldschnepfe, Kuckuck, Pirol), Grünländer, Äcker (Rebhuhn, Kiebitz, 
Feldlerche), Obstwiesen (Feldsperling), Heide- und Moorgebiete und 
/ oder (die nähe von) Gewässer(-n) (Bekassine, Gartenrotschwanz, 
Eisvogel, Schwalben, Nachtigall, Waldwasserläufer) angewiesen 
sind, sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten bzw. durch 
die Aufstellung der Satzung nicht betroffen.  
 
Dagegen kann ein Vorkommen von überfliegenden Greifvögeln (Ha-
bicht, Sperber, Mäusebussard, Baumfalke, Turmfalke, Wespenbus-
sard) nicht ausgeschlossen werden. Allerdings übernimmt das 
Plangebiet aufgrund seiner anthropogenen Vorbelastung (Bebauung) 
höchstens eine untergeordnete Rolle als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat. 
Eine Funktion als Bruthabitat kann aufgrund der Vorbelastung ausge-
schlossen werden.  
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Trotzdem könnten die vorhandenen Gehölzstrukturen für europäische 
Vogelarten (Gebüschbrüter) als Bruthabitat genutzt werden. 
 
Ein Vorkommen von Amphibien (hier Zauneidechse) und von Repti-
lien (Laubfrosch und Kammmolch) kann aufgrund der vorhandenen 
Strukturen ausgeschlossen werden. 
 
• Maßnahme 
Unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahme werden durch die 
Aufstellung der Satzung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß 
§ 44 BNatSchG vorbereitet: 

• Gemäß § 39 (5) BNatSchG sollten Gehölzrodungen nur au-
ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fleder-
mäusen, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. - 30.09., 
durchgeführt werden. Eine Rodung / Fällung innerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde und ggf. mit öko-
logischer Baubegleitung zulässig. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahme kann festge-
halten werden, dass bei der Umsetzung des Vorhabens keine Ver-
botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden.  
 

	  
4 Sonstige Belange  
• Erschließung 
Die Erschließung der betroffenen Grundstücke ist durch den Milter 
Weg bzw. den in Richtung Süden verlaufenden asphaltierten Wirt-
schaftsweg gewährleistet.  
 
• Ver- und Entsorgung  
Die Ver- und Entsorgung hinsichtlich Energie, Wasserver- und -
entsorgung sowie Abfall wird über das bestehende Netz bzw. durch 
die vorhandenen Träger sichergestellt.  
 
• Immissionsschutz 
Das Gebiet der Satzung unterliegt Immissionen aufgrund der angren-
zend bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung sowie aufgrund der 
Verkehrsbelastung auf der B 64. Vor dem Hintergrund, dass mit der 
Planung keine Ausweitung des Satzungsbereichs in den Freiraum 
hinein erfolgt, ist eine Beeinträchtigung im Umfeld gelegener land-
wirtschaftlicher Nutzungen durch die vorliegende Satzung nicht zu 
erwarten. 
Unabhängig davon ist der Immissionsschutz bei der Zulassung von 
Vorhaben auf Grundlage einer Außenbereichssatzung gem. § 35 (3) 
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Nr. 3 BauGB auch weiterhin als öffentlicher Belang im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. 

	  
• Altlasten 
Altlasten, Altstandorte und Altablagerungen innerhalb des Satzungs-
bereichs sind nicht bekannt und nicht zu vermuten. 

	  
• Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind im Geltungsbereich der Satzung 
nicht betroffen. Im Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden 
sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten.  
 
 
Bearbeitet für die Stadt Telgte 
Coesfeld, im August 2017  
 
  
WOLTERS PARTNER 
Architekten & Stadtplaner GmbH  
Daruper Straße 15  
48653 Coesfeld 
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